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I. Wann muss die Abfrage einer USt-IdNr. 
erfolgen?
1. Sie tätigen eine innergemeinschaftliche Lieferung ins EU-

Ausland.
2. Sie führen eine allgemeine sonstige Dienstleistung an Kunden 

im EU-Ausland aus.

à Beide Leistungen sind nur dann von der Umsatzsteuer befreit, 
wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der eine gültige 
USt-IdNr. besitzt. 

II. Wie funktioniert die Abfrage der USt-IdNr.?
- Die Abfrage ist über das Bundeszentralamt für Steuern (BzSt) unter folgendem Link 

vorzunehmen: https://evatr.bff-online.de/eVatR/
- Für die „Einfache Bestätigung“ ist zunächst die eigene USt-IdNr. sowie die des Kunden 

einzutragen.
- Um einen Vertrauensschutz zu erhalten, ist immer im Anschluss auch die „Qualifizierte 

Bestätigung“ vorzunehmen. Hierfür sind noch der Firmenname, die Rechtsform und der 
Ort des Sitzes des Kunden notwendig.

à Als Nachweis der Qualifizierten Bestätigung ist ein Screenshot der Seite in den 
Buchhaltungsunterlagen aufzubewahren (s. Anlage).

Besonderheit:
Die Schweiz verwendet ebenfalls ein 
Nummernsystem, um Unternehmer zu 
identifizieren (UID). Die UID können Sie 
unter www.uid.admin.ch abfragen.
à Bei Ausfuhrlieferungen in die 
Schweiz oder B2B-Dienstleistung an 
einen Unternehmer aus der Schweiz. 

Interessant:
Die manuelle Abfrage über das BzSt führt 
bei Ihnen zu einem unverhältnismäßigen 
Zeitaufwand? Gerne beraten wir Sie zu 
entsprechenden Tools, mit denen ein 
automatisierter Prüfmechanismus mit 
revisionssicherer Protokollfunktion 
möglich ist.

Wichtig:
Wir empfehlen eine 
halbjährliche Überprüfung der 
USt-IdNr., damit der 
Vertrauensschutz 
gewährleistet bleibt.

Noch offene 
Fragen?

Sprechen Sie 
uns gerne an…

https://evatr.bff-online.de/eVatR/


BERATUNGSKARTE

„Abfrage von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNr.)“

2
Aufgrund der Komplexität unserer Beratungsimpulse haben wir bewusst auf das Gendern verzichtet, um so die Lesbarkeit zu vereinfachen.


